
Schadenanzeige 

DAV-HÜTTEN-REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG

1. Angaben zur Person

Bitte sorgfältig und vollständig ausfüllen!

Name und Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon tagsüber Beruf  

2. Angaben zum Schaden

Wie ist der Schaden entstanden?

Schadenschilderung

Welche Hütte?

In welchem Raum der Hütte?

Wann und wo wurde er festgestellt?

Wo waren die abhanden gekommenen (beschädigten) Gegenstände verwahrt?

War der betreffende Raum versperrt? (Zimmer, Lager usw.) Nein Ja

War das betreffende Behältnis versperrt? (Schrank, Koffer, Rucksack) Nein Ja

Wurden Spuren einer Gewaltanwendung festgestellt? Nein Ja

a. Wenn Ja, welche?

b. Wo waren die betreffenden Schlüssel verwahrt?

Entstand der Schaden beim Transport? (Tal-Berg / Berg-Tal) Nein Ja

Ist Ihr Reisegepäck im Rahmen einer anderen Versicherung versichert? Nein Ja

a. Wenn ja, in welcher?

b. Besitzen Sie eine Hausrat-Versicherung ? Nein Ja

Policen-Nr. Versicherer

Wie hoch beziffern Sie den Schaden an Ihrem Reisegepäck? A

Kann eine Reparatur der beschädigten Gegenstände vorgenommen werden? Nein Ja

Voraussichtliche Höhe der Reparaturkosten? A

Wenn Reparatur nicht möglich oder unwirtschaftlich, bitte Bestätigung des Fachhandels einreichen.

ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft AG . Ludmillastr. 26

81543 München . Tel. 0 89 /624 24 -0 . Fax 0 89 /6 24 24 -2 22

–

Schadennummer

WICHTIG – bei Schadenhöhe über c 250,- Anzeige bei der Behörde erforderlich – sonst bei jeweiligem Hüttenwirt!



Bezeichnung der Gegenstände Zeitwert 

(wird von ELVIA

ausgefüllt)

3. Abhandengekommene oder beschädigte Gegenstände

4. Bestätigung der Meldung des Anspruchstellers durch den Hüttenwirt

Es wird bestätigt, dass

unter Aktenzeichen / TGB-Nr.

am vorstehende Anzeige erstattet wurde.

6. Raum zum Aufkleben der Schlafkarte

5. Bestätigung der Sicherheitsbehörde

Anschaffungs

preis A
Zeit der

Anschaffung

Monat   Jahr

Rechnung anbei

ja / nein

Von welcher Firma bezogen

Summe Summe

Bitte beachten Sie, dass auch diese Seite auszufüllen ist, damit eine Rücksendung des Formulars entfällt!

Wir weisen darauf hin, dass der Versicherungsnehmer gemäß § 34 VVG verpflichtet ist, sämtliche Fragen zu beantworten und Aus-
künfte zu erteilen, die zur Feststellung des Schadenfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich sind.

Ich erkläre hiermit, dass alle in diesem Formular angeführten Gegenstände von mir bzw. den mich begleitenden Familienange-
hörigen zum persönlichen Gebrauch auf die Reise mitgenommen wurden und die vorstehenden Angaben vollständig der
Wahrheit entsprechen.

Ort, Datum Unterschrift des Versicherten

7. Frühere Schäden

Hatten Sie schon früher Reisegepäckschäden? Nein Ja

Wenn ja, wann, in welcher Höhe und bei welcher Gesellschaft?

Ort, Datum Unterschrift, Stempel

Unterschrift, Stempel


